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1 Allgemeines und grundsätzliche Fragen 
Aussagekraft des Netzentwicklungsplans, Verständlichkeit, 

Transparenz und Prozess etc.  
Antwort des VKU: 
Der VKU bemängelt die unvollständige Einbindung von Marktparteien in einzelne 
Entwicklungsprozesse, zum Beispiel durch Arbeitsgruppen, die von Vertretern eines 
Verbandes besetzt sind (insbesondere erwähnt werden die BDEW-Projektgruppen 
„Kapazitäten für Gaskraftwerke“ und die Projektgruppe „temperaturabhängige 
Kapazitäten“ (u.a. S. 15, S. 27)). 
 
Laut den FNB könnte der Prozess der NEP-Erstellung weiter optimiert werden, wenn 
der NEP in einem zweijährlichen Rhythmus entwickelt würde (S. 10). Dies 
widerspricht jedoch den europäischen Vorgaben (Richtlinie 2009/73/EG Art. 22) 
sowie dem Energiewirtschaftsgesetz. 
Eine entsprechende gesetzliche Änderung vorausgesetzt hätte der VKU keine 
Einwände gegen die Umstellung des NEP Gas auf einen zweijährlichen Turnus. Er 
unterstützt die Empfehlung der FNB, dass bis die entsprechenden gesetzlichen 
Bedingungen geschaffen sind, die Möglichkeiten des § 15 a EnWG, nur alle drei 
Jahre ein vollständiges Verfahren durchzuführen, stärker genutzt werden sollten. Der 
VKU knüpft dies jedoch an die Bedingung, dass für Projekte von wesentlicher 
Bedeutung für die Versorgungssicherheit (durch zum Beispiel kurzfristige 
Änderungen der Rahmenbedingungen wie z.B. die Produktionsentwicklung in 
Groningen oder die Marktraumumstellung) außerordentliche Anpassungen zu 
ermöglichen wären.  
 
Wichtig ist zudem, dass bestehende Kapazitätsprobleme zügig identifiziert und gelöst 
werden müssen. In vielen Buchungszonen sind lediglich unterbrechbare und befristet 
Kapazitätsbuchungen möglich, die die Handlungsfähigkeit von VNB gegenüber 
potentiellen neuen Kunden stark einschränken. 
Zu prüfen ist, ob neben dem Netzausbau weitere Instrumente nutzbar gemacht 
werden können (Abschaltvereinbarungen, Speicher, Lastflusszusagen), die zur 
Entlastung beitragen können.  

2 Szenariorahmen (Kapitel 2 im Entwurf des NEP 2014) 
2.1 Gasbedarfsannahmen:  

 
Würden Sie die Erstellung lediglich eines Gasbedarfsszenarios (z.B. mittlerer 
Gasbedarf) in Zukunft für ausreichend erachten?  
Antwort des VKU: 
 
Die verschiedenen Pfade für den zukünftigen Gasbedarf fußen auf den Szenarien 
verschiedener Gutachten („Energieprognose 2009“ von IER, RWI und ZEW; 
Referenzszenario für das Energiekonzept der Bundesregierung der Prognos AG; 
Ausstiegsszenario für das Energiekonzept der Bundesregierung der Prognos AG) 
und führen zu unterschiedlichen Ergebnissen für den Endenergiebedarf nach Gas.  
 
Eine Beschränkung auf lediglich ein Szenario würde die Komplexität der 
Berechnungen und des gesamten NEP deutlich verringern.  
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Bei nur einem Gasbedarfsszenario ist die Frage seiner Erstellung wesentlich, denn 
die Ergebnisse weiterer Studien, wie z.B. der Shell BDH Hauswärme-Studie 2013, 
dürften nicht vernachlässigt werden.  
 
Daher sollten zwei Ausbaupfade modelliert werden, ein realitätsnaher und ein 
maximaler Ausbaupfad, der alle Extrema umfasst, die zu einem Kapazitätsengpass 
führen könnten.  
 
Als Alternative zur Betrachtung mehrerer Szenarien könnten die FNB 
Sensitivitätsanalysen erarbeiten. Dies entspräche dem Vorgehen der Entwicklung 
des Netzentwicklungsplans Strom durch die Übertragungsnetzbetreiber. Bei einer 
Sensitivitätsanalyse würde überprüft, inwiefern Änderungen der Rahmenparameter 
eines Szenarios zum Hinzukommen oder Entfall einzelner Netzausbaumaßnahmen 
führen.  
 
Sollte es jedoch eine Beschränkung auf ein Szenario geben, was zweifelsohne eine 
Erleichterung bei Erstellung und Prüfung des NEP bedeuten würde, müsste 
gewährleistet werden, dass die verschiedensten Einflüsse auf den zukünftigen 
Gasbedarf berücksichtigt wurden. 
 
 
2.2 Modellierungsvarianten:  
Antwort des VKU: 
 
Der VKU spricht sich für die Modellierungsvariante II.1 aus, bei der die 10-Jahres-
Prognosen der VNB (plausibilisiert) bis 2019 mit anschließender konstanter 
Fortschreibung angesetzt werden.  
Die FNB haben die Transparenz hinsichtlich der Fälle, in denen sie die Daten 
plausibilisiert haben, deutlich erhöht. 
 
Es ist nicht ersichtlich, weswegen von den Daten der internen Bestellung der VNB 
abweichende Daten für ihre Bedarfe zugrunde gelegt werden sollten, wie es in den 
übrigen Modellierungsvarianten der Fall ist. Schließlich sind die VNB mit den 
Leistungsentwicklungen in ihren Netzen bestens vertraut und können eine 
realistische Abschätzung zukünftiger Entwicklungen vornehmen. Die Annahmen der 
VNB haben zudem einen höheren Detaillierungsgrad, da sie sich auf 650 
netzgebietsscharfe Einzelprognosen stützen, und die FNB weniger Betrachtungen 
auf einer höheren Ebene (400 kreisbezogene Betrachtungen) vornehmen. Bei den 
VNB liegt zudem ein konkreter wirtschaftlicher Bezug der Basisdaten (durch 
historische Daten der internen Bestellung und konkrete Kenntnisse bezüglich der 
betroffenen Kunden) im Vergleich zu allgemeinwirtschaftlichen theoretischen 
Aussagen der FNB (allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen des Kreises, 
theoretische Annahmen zur Umrechnung von Arbeit in Leistung 
(Benutzungsstunden) vor.  
 
Um ein gemeinsames Verständnis der relevanten Einflussfaktoren auf den 
zukünftigen Leistungsbedarf in VNB-Netzen im Rahmen des NEP Gas, u.a. unter 
Berücksichtigung der Korrelation von Menge und Leistung, zu entwickeln, steht der 
VKU im Austausch mit dem FNB e.V., GEODE und BDEW. Ziel ist ein Gutachten, 
das quantifizierbare Ergebnisse aus der Korrelation der Einflussfaktoren auf den 
zukünftigen Leistungsbedarf in VNB-Netzen erbringt.  
Bis dahin geplante Ausbaumaßnahmen sind zu realisieren. 
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In allen Modellierungsvarianten bestehen Beaufschlagungen für Kapazitäten für 
Gaskraftwerke und Speicher (DZK und TAK), die, ähnlich wie die Interessen der 
VNB, jedoch stärker bei der Netzplanung berücksichtigt werden sollten.  
 
2.3 Annahmen zu Lastflusszusagen:  
Antwort des VKU: 
 
Im Entwurf des NEP Gas 2014 werden in allen Modellierungsvarianten 
Lastflusszusagen für den kontrahierten Zeitraum berücksichtigt und nicht kontrahierte 
Lastflusszusagen werden nicht fortgeschrieben (Tab. 9).  
Eine Fortschreibung von Lastflusszusagen wäre nicht sachgerecht und birgt Risiken 
(z.B. für die Nutzung von Bestandspeichern), da diese nur für ein Jahr kontrahiert 
werden (S. 17).  
 
Lastflusszusagen sind jedoch generell nur ein kurzfristiges Instrument zur Abdeckung 
eventueller Engpässe. Es ist nicht gesichert, dass Anbieter diese rollierend immer 
wieder im gleichen Umfang und zu ähnlichen Konditionen anbieten. Ein 
Marktversagen ist mithin nicht ausgeschlossen. Eine abrupte Angebotsverknappung 
von Lastflusszusagen könnte kurzfristige und wesentlich teurere Ausbaumaßnahmen 
erforderlich machen. Daher sollten Lastflusszusagen keine Berücksichtigung finden, 
denn sie verschleiern, wie auch die zeitlich befristeten festen Kapazitäten im Rahmen 
der internen Bestellung, den Ausbaubedarf. 
 
2.4 Dynamisch zuordenbare Kapazität für Kraftwerke (DZK):  
 
2.4.1: Ist das vorgestellte DZK-Produkt für Zwecke der Netzplanung Ihrer 
Meinung nach ausreichend transparent und nachvollziehbar erläutert? 
Antwort des VKU: 
- 
 
2.4.2: Nennen Sie konkrete objektive Kriterien, anhand derer geeignete 
Zuordnungspunkte bestimmt werden könnten. Welche Zuordnungspunkte 
kommen für Sie in bestimmten Regionen am ehesten in Betracht? 
Antwort des VKU: 
- 
 
2.4.3: Unterstützen Sie die von den FNB geäußerten Bedenken zum 
Ausschluss der Punkte Greifswald und Wallbach? Wenn ja, warum? 
Antwort des VKU: 
- 
 
2.5 Temperaturabhängige feste frei zuordenbare Kapazität (TAK) 

 
2.5.1: Ist das Produkt TAK für Zwecke der Netzplanung Ihrer Meinung nach 
ausreichend transparent und nachvollziehbar erläutert? 
Antwort des VKU: 
- 
 
2.5.2: Wie bewerten Sie die von den FNB vorgeschlagenen 
Zwischentemperaturbereiche? Bitte begründen Sie Ihre Antwort und machen 
Sie gegebenenfalls Alternativvorschläge. 
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Antwort des VKU: 
- 
 

3. Modellierungsansatz der Fernleitungsnetzbetreiber (Kapitel 3) 
 

3.1. Bewertung der Eingangsgrößen der Netzmodellierung im 

vorliegenden Netzentwicklungsplan (Kapitel 3.2 Netzentwicklungsplan) 

 
3.1.1. Gaskraftwerke 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.1.2. Sonstige Anschlusspunkte zur Industrie 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.1.3. Gasspeicher 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.1.4. Grenz- bzw. Marktgebietsübergangspunkte 
Sehen Sie bei Grenz- bzw. Marktgebietsübergangspunkten alle notwendigen 
Faktoren wie der Bedarf im Ausland/im benachbarten Marktgebiet, 
Erkenntnisse aus dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan (ENTSOG 
TYNDP), Projekte aus Anhang I der transeuropäischen 
Energieinfrastrukturverordnung Nr. 347/2013 (Projects of Common 
Interest) und womöglich zukünftige Entwicklungen ausreichend 
berücksichtigt?  
 
Gibt es widersprüchliche Ansätze im Vergleich zu anderen 
Netzentwicklungsplänen? Fehlen Ihrer Ansicht nach wichtige 
Einflussfaktoren aus dem Ausland, die den Netzausbau in Deutschland 
tangieren? 
 
Sollte eine intensivere Abstimmung zwischen deutschen Netzbetreibern und 
ausländischen Marktteilnehmern erfolgen? Wie kann eine koordinierte 
Zusammenarbeit stattfinden? 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.1.5. nachgelagerte Verteilernetze (interne Bestellung, Kapitel 3.2.2) 
Antwort des VKU: 
 
Vgl. Antwort zu 2.2 
Wie bereits beim Szenariorahmen 2014 und der NEP-Konsultation der FNB 
angeführt, weisen wir nochmals auf folgende Problematik hin: 
Besonders zu kritisieren ist die Umrechnung in Leistungsangaben „mit Hilfe 
geeigneter, durchschnittlicher Benutzungsstunden“ für die verschiedenen 
Absatzsektoren.  
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Diese bislang angewandte Umrechnung der Gasmengenentwicklung über 
Benutzungsstunden führt zu Leistungs-Durchschnittswerten. Diese bilden jedoch 
gerade nicht die tatsächlichen Lastspitzen im Sinne zeitgleicher Jahreshöchstlasten 
ab. Die Versorgungssicherheit und Systemintegrität ist nur zu gewährleisten, wenn 
die Lastspitzen, insbesondere die zeitgleiche Jahreshöchstlast, jederzeit am 
Netzkopplungspunkt abgedeckt werden können. Eine sachgerecht ermittelte 
Verbrauchsmenge muss somit in eine ebenso sachgerechte Benutzungsstruktur 
überführt werden. 
Die im Konsultationsdokument erwähnte „Studie über Einflussfaktoren auf den 
zukünftigen Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber“ kann Abhilfe bei diesem 
Problem schaffen. 
 
3.1.5.1 Wie bewerten Sie die Ansätze zum Netzausbau für 
Verteilernetzbetreiber? 
 
- Ansatz der Langfristprognose bis 2019, danach konstante Fortschreibung 

(Ansatz II.1), 

- Ansatz der Langfristprognose bis 2019, danach Absenkung gemäß 

Prognos-Pfad (Ansatz II.2), 

- Ansatz Absenkung gemäß Prognos-Pfad (Ansatz II.3). 
Antwort des VKU: 
Vgl. Antwort zu 2.2 
Der VKU spricht sich für den Ansatz II.1 aus. 
 
3.1.5.2 Halten Sie einen anderen Ansatz für notwendig? Inwiefern hängt Ihrer 
Meinung nach der Rückgang des Gasbedarfs mit der Bereitstellung der 
notwendigen Leistung zusammen? 
Antwort des VKU: 
Vgl. Antwort zu 2.2 und 3.1.5 
 
3.1.5.3 Teilen Sie die Meinung der FNB, dass eine Übernahme der Langfrist-
prognose der Modellierungsvariante II.1 den Rückgang des 
Erdgasverbrauchs in Deutschland nicht widerspiegelt? 
Antwort des VKU: 
Nein, der VKU teilt diese Meinung nicht (vgl. Antwort zu 2.2 und 3.1.5). 
 
3.1.5.4 Wie bewerten Sie den Vorschlag der FNB, ein Gutachten zur 
Verbesserung der Langfristprognose zu erstellen? Wie bewerten Sie die 
Auswirkungen, die die Übernahme einer solch verbesserten 
Langfristprognose nach sich ziehen würde?  
Antwort des VKU: 
Die Netze müssen dem Leistungsbedarf gerecht werden, um eine sichere 
Versorgung mit Gas gewährleisten zu können. Bei der Erstellung des NEP hat die 
Berücksichtigung des zukünftigen Leistungsbedarfs der VNB eine hohe Bedeutung, 
da dieser den erforderlichen Ausbau des deutschen Erdgasnetzes insgesamt 
beeinflusst. 
Zur Entwicklung des Leistungsbedarfs existieren nach unserem Kenntnisstand keine 
aktuellen Statistiken oder Studien. 
Aus diesem Grunde ist der VKU der Einladung des FNB Gas e.V. gefolgt und ein 
entsprechendes Gutachten ist in Planung. 
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3.2. H-Gas-Quellen:  

 
3.2.1. Wie schätzen Sie die gewählte Systematik zur Bestimmung der H-Gas-
Quellenverteilung ein? Nennen Sie gegebenenfalls Alternativen. 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.2.2. Sehen Sie an bestimmten Einspeisepunkten bzw. Einspeiseregionen 
einen konkreten Änderungsbedarf innerhalb der Quellenverteilung? Bitte 
begründen Sie Ihre Antwort. 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.2.3. Inwieweit könnte Leistung aus H-Gas-Quellen auch durch Leistung aus 
Untergrundspeichern ersetzt werden? 
Antwort des VKU: 
- 
 
3.2. Kriterien für die Ermittlung der Netzausbaukosten 

Halten Sie die gewählten Kostenansätze für sachgerecht? Wenn nein, nennen 
Sie Alternativen.  
Antwort des VKU: 
 
Aus Sicht des VKU ist die Vergleichbarkeit der verschiedenen Projekte durch 
einheitliche Plankostenansätze gewährleistet. 
 

4. Das heutige Fernleitungsnetz und Stand der Umsetzungen 
des NEP 2012 (Kapitel 4)  
Antwort des VKU: 
- 
 

5. Stand der Umsetzungen des NEP 2013 (Kapitel 4.6) 

Sind die Darstellungen der Maßnahmen und des jeweiligen 
Projektfortschrittes in Zusammenhang mit den Projektsteckbriefen 
ausreichend transparent?  
Antwort des VKU: 
Es wäre wünschenswert zu erfahren, welche Ausbaumaßnahme welchen Bedarf 
befriedigen soll. Dabei muss es sich nicht um eine punktgenaue Zuordnung, aber 
jedoch um eine regionale Zuordnung handeln. 

6. Analyse historischer Unterbrechungen (Kapitel 4.7) 
 
6.1. Wurden Sie im Zeitraum vom 01.10.2010 bis 31.07.2013 von einem FNB 
aufgefordert, ihre abgegebene Nominierung zu reduzieren und sind Sie 
dieser Aufforderung durch Abgabe einer Renominierung nachgekommen, um 
eine Unterbrechung zu vermeiden?  
Wenn ja, benennen Sie bitte den relevanten FNB, die NKP-Kategorie, die NKP-
Bezeichnung, das Kapazitätsprodukt sowie den Anfangs- und Endzeitpunkt 
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der Unterbrechung, die Dauer, die Höhe und die Transportrichtung der 
jeweiligen vermiedenen Unterbrechung (analog den Angaben des Anhang 2 
zum NEP Gas 2014). 
Antwort des VKU: 
- 
 
6.2. Erscheinen aus Ihrer Sicht die in Anhang 2 zum NEP Gas 2014 
aufgelisteten Unterbrechungen als vollständig oder fehlen relevante 
Unterbrechungen? Wenn Unterbrechungen fehlen sollten, listen Sie diese 
bitte unter Angabe des relevanten FNB, des NKP-Namens, der NKP-Kategorie, 
des Kapazitätsproduktes sowie dem Anfangs- und Endzeitpunkt, der Dauer, 
der Höhe und der Transportrichtung auf. 
Antwort des VKU: 
- 
 
6.3. Teilen Sie die Auffassung der FNB, dass sich aus den Unterbrechungen 
der festen Kapazitäten kein Ausbauerfordernis ergibt? 
Antwort des VKU: 
- 
 
6.4. Teilen Sie die Einschätzung der FNB, dass durch die Berücksichtigung der 
„vermiedenen Unterbrechungen“ (durch Aufforderung des FNB zu 
renominieren) das Analyseergebnis künstlich in die Höhe getrieben wird? 
Sehen Sie die Gefahr, dass sich da-raus ein unnötiger Ausbaubedarf ergibt? 
Antwort des VKU: 
- 
 

7. Versorgungssicherheitsszenario L-H-Gas-Leistungsbilanz 
2030 (Kapitel 5) 

 
7.1: Sind die getroffenen Annahmen zur L-Gas Leistungsbilanz sachgerecht 
und berücksichtigen sie sowohl die Versorgungssicherheit als auch die 
Erfordernisse des L-Gas-Marktes in angemessener Weise? 
Antwort des VKU: 
- 
 
7.2: Sind die gewählten Kriterien zur Findung der Umstellungsbereiche 
nachvollziehbar? Sollten weitere Kriterien in die Entscheidung einbezogen 
werden? 
Antwort des VKU: 
- 
 
7.3: Sind alle für Sie wesentlichen Aspekte der Marktraumumstellung, die 
Auswirkungen auf Maßnahmen im FNB-Netz haben, berücksichtigt? (Z.B. 
Leistungen an Netzkoppelpunkten zu nachgelagerten Netzen und 
Letztverbraucher, Netztopologie und Teilbarkeit nachgelagerter Netze?) 
Antwort des VKU: 
- 
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7.4: Sind die Maßnahmen auf FNB-Ebene und die sich daraus ergebenden 
Umstellungsgebiete dazu geeignet, das erwartete L-Gas-Leistungsdefizit zu 
schließen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort. 
Antwort des VKU: 
- 
 
7.5: Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für Art und Weise, wie der 
NEP für den Marktraumumstellungsprozess genutzt wird? 
Antwort des VKU: 
- 
 

8. Ergebnisse der Modellierung und Netzausbauvorschlag 
(Kapitel 6 und 7)  
 
8.1. Grundsätzliche Anmerkungen zu den Ergebnissen aus der Modellierung: 
Ist die Darstellung der Netzausbaumaßnahmen (Projekte) je Variante 
ausreichend transparent und nachvollziehbar? Sind hierin Ihrer Meinung 
nach alle notwendigen Informationen für Sie als Netznutzer enthalten?  
Antwort des VKU: 
- 
 
8.2. Wie bewerten Sie die zur Umsetzung vorgeschlagene Kombination der 
Varianten II.1 und II.2 inhaltlich? Sind hierin Ihrer Meinung nach alle 
notwendigen Projekte enthalten, um einen bedarfsgerechten Netzausbau 
sicherzustellen? Fehlen Ihrer Meinung nach bestimmte 
Netzausbaumaßnahmen oder sind bestimmte Maßnahmen nicht notwendig?  
Antwort des VKU: 
- 
 
8.3. Wie schätzen die Verteilernetzbetreiber den Maßnahmenbedarf aus ihrer 
Erfahrung heraus ein? Gibt es konkrete Ausbaumaßnahmen, die zur 
Verbesserung ihrer Situation beitragen könnten?  
Antwort des VKU: 
- 
 
8.4. Wie bewerten die Marktteilnehmer die entfallenen Maßnahmen im 
Vergleich zum NEP 2013? Sind einige dieser Maßnahmen trotzdem 
notwendig? Wenn ja, begründen Sie Ihre Aussage.  
Antwort des VKU: 
- 
 
8.5. Bewertung konkreter einzelner Netzausbaumaßnahmen und einzelner 
individueller Anschlussbegehren (z.B. neue Gaskraftwerke oder 
Speicheranfragen etc.): Sind ggf. einzelne Bedarfe nicht ausreichend 
umgesetzt? Bei Stellungnahmen zu einzelnen Ausbaumaßnahmen geben Sie 
bitte die Identifikationsnummer der Maßnahmen an.  
Antwort des VKU: 
- 
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9. Potenzielle Weiterentwicklung der 
Netzmodellierungsvorgaben 
 
9.1. Welche Modellierungsvarianten sollten Ihrer Meinung nach mit dem 
Blick auf die Kapazitäts-/Netzentwicklung im NEP 2015 fortgeführt werden?  
Antwort des VKU: 
Die Variante II.1 wird vom VKU unterstützt. 
 
9.2. Welche alternative Modellierungsvariante wäre aus Ihrer Sicht mit Blick 
auf künftige Netzentwicklungspläne notwendig? Sollten ggf. Modifizierungen 
der Modellierungsvarianten vorgenommen werden? Bitte benennen Sie zu 
modifizierende Parameter konkret und machen Sie Vorschläge.  
Antwort des VKU: 
Die Ergebnisse der geplanten „Studie über Einflussfaktoren auf den zukünftigen 
Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber“ muss geprüft und ggf. bei zukünftigen 
Netzentwicklungsplänen berücksichtigt werden. 
 
9.3. Teilen Sie die Einschätzung, dass an NKP (Speicher, Kraftwerke, sonstige 
Industrie, Grenzübergangspunkte, Marktgebietsübergangspunkte), an denen 
über einen Zeitraum von 3 Jahren vorhandene FZK nicht oder nur anteilig 
(bezogen auf Zeitraum bzw. Höhe der Buchung) gebucht wird bzw. 
Buchungen lediglich auf unterbrechbarer Basis erfolgen, die 
Bestandskapazität nicht bzw. nicht in gleicher Höhe als FZK bei der 
Netzplanung zu berücksichtigen ist?  
Antwort des VKU: 
- 
 
9.4. Ist es aus Ihrer Sicht in einem solchen Fall sachgerecht, im Rahmen der 
Netzplanung, Bestandskapazität von FZK in andere Kapazitätsprodukte (z.B. 
TAK, DZK, unterbrechbare Kapazität) umzuwandeln?  
Antwort des VKU: 
- 
 

10. Power-to-Gas (Kapitel 8 Netzentwicklungsplan) 
Antwort des VKU: 
Auch aus Sicht des VKU stellt die Power to Gas-Technologie eine interessante und 
zukunftsträchtige Speichermöglichkeit dar. Einspeisungen von SNG (synthetic 
natural gas) und Wasserstoff finden auf den Ebenen der FNB sowie der VNB statt 
bzw. sind in Planung. 
Die Veröffentlichung einer Zeitachse, wann der Potenzialatlas zu Power to Gas, der 
bereits mit dem NEP 2013 vorgeschlagen wurde, erstellt und vorliegen soll, und 
wann Ergebnisse in einen Netzentwicklungsplan einfließen sollen, ist 
wünschenswert.  
Der VKU steht einem interdisziplinären Netzwerk zur Bearbeitung der Power to Gas-
Thematik sehr aufgeschlossen gegenüber. 
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11. Tabellen und Anhänge 
Bitte kommentieren Sie die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit einzelner 
Anlagen. Geben Sie zum Beispiel an, welche konkreten Änderungen bei 
welchen Anlagen zu einer Erhöhung der Transparenz beitragen könnten. 
Darüber hinaus nehmen Sie bitte Stellung zu den konkreten Angaben zu 
Inputdaten und weisen Sie auf möglichen Korrekturbedarf aufgrund von 
Fehlern hin.  
Kommentierung des VKU: 
- 
 

12. Sonstiges 
Antwort des VKU: 
Im Netzentwicklungsplan wird das Vorhandensein ausreichender personeller 
Ressourcen für die Anpassung der Verbrauchsgeräte an H-Gas als ein wichtiges 
Kriterium genannt. Bei dem Dialog mit den Verteilernetzbetreibern wurde 
insbesondere vom DVGW angeführt, dass derzeit (Stand 05/2014) lediglich eine 
Firma nach DVGW G 676-B1 zertifiziert ist und Umstellungen vornehmen kann. Dies 
deutet darauf hin, dass die in Spitzenzeiten 700 benötigten Monteure nicht verfügbar 
sein könnten. 
Unklar ist, wie gesichert werden kann, dass entsprechendes Personal ausgebildet 
wird. Diese Frage kann nicht im Netzentwicklungsplan geregelt werden, ist aber 
dennoch in der Diskussion nicht zu vernachlässigen. 
 


